
 

A l l g e m e i n e  E i n k a u f s b e d i n g u n g e n  d e r  P a d a L u m a  G m b H

 

§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich 

 

1.1 Unsere Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende 

oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Lieferan-

ten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-

tung zugestimmt. Unsere Einkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 

Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Einkaufsbedingungen abweichen-

der Bedingungen des Lieferanten die Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos an-

nehmen. 

 

1.2 Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Aus-

führung dieses Vertrags getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich nie-

derzulegen.  

 

1.3 Unsere Einkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i.S.d. § 

310 Abs. 1 BGB. 

 

 

§ 2 Angebote 

 

2.1 Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 

zwei Wochen anzunehmen. 

 

2.2 Bestellungen, deren Änderung oder Ergänzung sowie andere im Zusam-

menhang mit einem Vertragsabschluss getroffenen Vereinbarungen sind verbind-

lich, wenn sie von uns schriftlich erklärt oder bestätigt werden. 

 

 

§ 3 Preise / Zahlungsbedingungen 

 

3.1 Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. Mangels abwei-

chender schriftlicher Vereinbarung schließt der Preis Lieferung „frei Haus“, ein-

schließlich Verpackung, ein. Die Rückgabe der Verpackung bedarf besonderer 

Vereinbarung. 

 

3.2 Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten. 
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3.3 Rechnungen können wir nur bearbeiten, wenn diese – entsprechend den 

Vorgaben in unserer Bestellung – die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben. 

Außerdem muss die Rechnung allen sonstigen gesetzlichen Vorschriften entspre-

chen. Für alle wegen Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehenden Folgen ist 

der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu ver-

treten hat. 

 

3.4 Wir bezahlen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, den Kaufpreis 

innerhalb von 14 Tagen, gerechnet ab Lieferung und Rechnungserhalt, mit 2 % 

Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungserhalt netto. 

 

3.5 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen 

Umfang zu. 

 

 

§ 4 Lieferzeit 

 

4.1 Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. 

 

4.2 Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu set-

zen, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar werden, aus denen sich ergibt, 

dass die bedungene Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

 

4.3 Höhere Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen mit Ausnahme rechtswidriger 

Aussperrungen, unverschuldete Betriebsstörungen, behördliche Maßnahmen und 

sonstige unabwendbare Ereignisse in unserem Bereich berechtigen uns – unbe-

schadet unserer sonstigen Rechte – ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutre-

ten, soweit sie nicht von unerheblicher Dauer sind oder eine unerhebliche Verrin-

gerung unseres Bedarfs zur Folge haben. 

 

4.4 Im Fall des Lieferverzugs stehen uns die gesetzlichen Ansprüche zu. 

 

4.5 Unabhängig hiervon sind wir berechtigt, vom Lieferanten ab dem Zeitpunkt 

des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe von 0,5 % pro angefangene Woche, maximal 

jedoch 5 % des Gesamtauftragswerts der Lieferung zu verlangen. Die Geltendma-

chung weiterer Schäden bleibt ausdrücklich vorbehalten. Soweit wir uns bei der 

Annahme der verspäteten Leistungen nicht ausdrücklich das Recht zur Geltend-

machung der Vertragsstrafe vorbehalten, kann die angefallene Vertragsstrafe in-
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nerhalb einer Ausschlussfrist von 10 Werktagen nach Annahme geltend gemacht 

werden. 

 

 

§ 5 Gefahrübergang – Dokumente 

 

5.1 Die Lieferung hat, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, frei Haus 

zu erfolgen. 

 

5.2 Der Lieferant ist verpflichtet, auf allen Versandpapieren und Lieferscheinen 

exakt unsere Bestellnummer anzugeben; unterlässt er dies, so sind Verzögerun-

gen in der Bearbeitung nicht von uns zu vertreten. 

 

 

§ 6 Mängeluntersuchung – Mängelhaftung 

 

6.1 Wir sind verpflichtet, die Ware innerhalb angemessener Frist auf etwaige 

Qualitäts- und Quantitätsabweichungen zu prüfen. Die Rüge ist rechtzeitig, sofern 

sie innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen, gerechnet ab Wareneingang oder bei 

versteckten Mängeln ab Entdeckung, beim Lieferanten eingeht. Maßgeblich für die 

Fristwahrung ist die rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. 

 

6.2 Die gesetzlichen Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu; in jedem Fall 

sind wir berechtigt, vom Lieferanten nach unserer Wahl Nacherfüllung durch 

Nachbesserung, Nachlieferung bzw. Neuherstellung innerhalb angemessener Frist 

zu verlangen.  

 

6.3 Soweit der Lieferant nach Aufforderung durch uns nicht unverzüglich 

Nacherfüllung leistet, steht uns in dringenden Fällen, insbesondere zur Abwehr von 

akuten Gefahren und zur Vermeidung von größeren Schäden das Recht zu, die 

Mängel auf Kosten des Lieferanten zu den bei uns üblichen Vergütungssätzen 

selbst zu beseitigen oder von Dritten beseitigen zu lassen. Wir werden den Liefe-

ranten von solchen Maßnahmen unverzüglich unterrichten. 

 

6.4 Für die der Verjährung unterliegenden Mängelansprüche läuft eine Frist 

von 36 Monaten, die mit der Lieferung und/ oder Leistung bzw. Abnahme, falls eine 

solche gesetzlich vorgegeben oder vereinbart ist, zu laufen beginnt. Längere ge-

setzliche Verjährungsfristen für die Verjährung von Mängelansprüchen und der 

Lauf der gesetzlichen Verjährungsfrist für Garantien bleiben hiervon unberührt. 
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6.5 Ist die Nacherfüllung vom Lieferanten nicht innerhalb der gesetzten ange-

messenen Frist erfolgt, fehlgeschlagen oder war die Fristsetzung entbehrlich, kön-

nen wir nach den gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurück treten, Scha-

densersatz statt der Leistung, Ersatz der vergeblichen Aufwendungen oder Minde-

rung verlangen. 

 

6.6 Der Lieferant stellt uns bei Rechtsmängeln der Ware von sämtlichen An-

sprüchen Dritter frei. 

 

6.7 Die Verjährung der Ansprüche ist gehemmt, solange die Ware sich zur 

Untersuchung auf Mängel oder zur Nachbesserung beim Lieferanten oder dessen 

Geheißsperson befindet. 

 

6.8 Soweit wir von dritter Seite wegen Mängeln der vom Lieferanten bezoge-

nen Ware in Anspruch genommen werden, sind wir gegenüber dem Lieferanten 

zum Rückgriff berechtigt; die vorigen Absätze gelten entsprechend. Der Lieferant 

ist uns zum Ersatz der wegen der Mängel getragenen Aufwendungen, insbesonde-

re Transport, Wege, Arbeits- und Materialkosten verpflichtet. 

 

 

§ 7 Produkthaftung – Freistellung – Haftpflichtversicherungsschutz 

 

7.1 Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er ver-

pflichtet, uns insoweit von Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern 

freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- und Organisationsbereich ge-

setzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet. 

 

7.2 Im Rahmen seiner Haftung für alle Schadensfälle i.S.d. Abs. 1 hat uns der 

Lieferant in entsprechender Höhe von sämtlichen Kosten einschließlich der Auf-

wendungen für gebotene Rückrufaktionen und der gesetzlichen Kosten der 

Rechtsverfolgung freizustellen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

 

7.3 Der Lieferant ist verpflichtet, eine Produkthaftpflichtversicherung mit einer 

Deckungssumme von 5 Mio. pro Personenschaden / Sachschaden – pauschal zu 

unterhalten; stehen uns weitergehende Schadensersatzansprüche zu, so bleiben 

diese unberührt. 
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7.4 Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Lieferant verpflichtet, seine Lie-

fergegenstände so zu kennzeichnen, dass sie dauerhaft als seine Produkte er-

kennbar sind. 

 

 

§ 8 Schutzrechte 

 

8.1 Der Lieferant haftet dafür, dass weder die von ihm gelieferte Ware noch 

deren Weiterlieferung, Verarbeitung oder Benutzung durch uns Schutzrechte Drit-

ter, insbesondere Gebrauchsmuster, Patente oder Lizenzen verletzt. 

 

8.2 Der Lieferant stellt uns von Ansprüchen Dritter aus etwaigen Schutzrechts-

verletzungen frei und trägt alle Kosten, die uns in diesem Zusammenhang entste-

hen. 

 

8.3 Der Lieferant hat bei entgegenstehenden Schutzrechten Dritter auf eigene 

Kosten die auch für uns wirkende Einwilligung oder Genehmigung zur Weiterliefe-

rung, Verarbeitung und Benutzung vom Berechtigten zu erwirken. 

 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt – Beistellung – Werkzeuge 

 

9.1 An Abbildung, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen be-

halten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere 

ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht zugänglich gemacht werden. Sie sind 

ausschließlich für die Fertigung aufgrund unserer Bestellung zu verwenden; nach 

Abwicklung der Bestellung müssen sie uns unaufgefordert zurückgegeben werden. 

Dritten gegenüber sind sie geheim zu halten, insoweit gilt ergänzend die Regelung 

von § 10. 

 

9.2 Sofern wir Teile beim Lieferanten beistellen, behalten wir uns hieran das 

Eigentum vor. Verarbeitung oder Umbildung durch den Lieferanten werden für uns 

vorgenommen. Wird unser Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 

im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zzgl. USt.) zu den anderen 

verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. 

 

9.3 Wird die von uns beigestellte Sache mit anderen, uns nicht gehörenden 

Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der 
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neuen Sache im Verhältnis des Wertes unserer Sache (Einkaufspreis zzgl. USt.) 

zu den anderen vermischten Gegenständen zur Zeit der Vermischung. Erfolgt die 

Vermischung in der Weise, dass die Sache des Lieferanten als Hauptsache anzu-

sehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Lieferant uns anteilmäßig Miteigentum 

überträgt; der Lieferant verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum für uns. 

 

9.4 Bei Werkzeug behalten wir uns das Eigentum vor; der Lieferant ist ver-

pflichtet, die Werkzeuge ausschließlich für die Herstellung der von uns bestellten 

Waren einzusetzen. Der Lieferant ist verpflichtet, die uns gehörenden Werkzeuge 

zum Neuwert auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Personenschäden zu 

versichern. Gleichzeitig tritt der Lieferant uns schon jetzt alle Entschädigungsan-

sprüche aus dieser Versicherung ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Der Lie-

ferant ist verpflichtet, an unseren Werkzeugen etwa erforderliche Wartungs- und 

Reparaturarbeiten sowie alle Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten auf ei-

gene Kosten rechtzeitig durchzuführen. Etwaige Störfälle hat er uns sofort anzu-

zeigen; unterlässt er dies schuldhaft, so bleiben Schadensersatzansprüche unbe-

rührt.  

 

 

§ 10 Geheimhaltung 

 

10.1 Der Lieferant ist verpflichtet, sämtliche von uns übermittelten Informationen 

aus der Zusammenarbeit streng geheim zu halten, sofern sie nicht allgemein be-

kannt, rechtmäßig von Dritten erworben oder unabhängig von Dritten erarbeitet 

wurden und ausschließlich für die Zwecke des Vertrages zu verwenden. Zu den 

geschützten Informationen zählen insbesondere Schutzrechte, technische Daten, 

Bezugsmengen, Preise, sowie Informationen über Produkte und Produktentwick-

lungen, über derzeitige und zukünftige Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 

und sämtliche Unternehmensdaten von uns. 

 

10.2 Der Lieferant ist darüber hinaus verpflichtet, alle erhaltenen Abbildungen, 

Zeichnungen, Berechnungen, und sonstigen Unterlagen strikt geheim zu halten 

und sie Dritten nur mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von uns offen zu 

legen, sofern die darin enthaltenen Informationen allgemein bekannt sind.  

 

10.3 Unterlieferanten hat der Lieferant ggf. entsprechend zu verpflichten. 

 

10.4 Auf jederzeit mögliches Verlangen von uns, spätestens jedoch bei Ver-

tragsbeendigung, sind alle von uns stammenden Informationen (ggf. einschließlich 
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gefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und teilweise überlassenen Gegenstände 

unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben, soweit der Lieferant diese 

nicht noch zur Erfüllung seiner vertraglichen Leistungspflichten benötigt. Wir behal-

ten uns alle Rechte an solchen vertraulichen Informationen einschließlich Urheber-

rechten, gewerblichen Schutzrechten, Patenten und Gebrauchsmustern etc. vor. 

 

10.5 Erzeugnisse, die nach von uns stammenden Entwürfen, Unterlagen, Mo-

dellen oder dergleichen oder nach als vertraulich gekennzeichneten Angaben her-

gestellt werden, dürfen vom Lieferanten nur zu den vertraglich vorausgesetzten 

Zwecken verwendet werden; insbesondere dürfen sie Dritten weder angeboten 

noch geliefert werden. 

 

 

§ 11 Weitergabe von Bestellungen, Abtretung, Aufrechnung 

 

11.1 Der Lieferant darf die Ausführung von Bestellungen oder wesentlicher Teile 

dieser nur nach unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung Dritten überlassen. 

 

11.2 Der Lieferant kann seine Forderung gegen uns nur mit vorheriger schriftli-

cher Zustimmung an Dritte abtreten oder durch Dritte einziehen lassen, es sei 

denn, es handelt sich um Forderungen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestrit-

ten sind. 

 

11.3 Wir widersprechen Eigentumsvorbehaltsregelungen des Lieferanten, so-

fern diese über den einfachen Eigentumsvorbehalt hinausgehen. Sie bedürfen im 

Einzelfall einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung. Sollte es dennoch dazu 

kommen, dass Unterlieferanten bei uns Eigentumsrechte, Miteigentumsrechte oder 

Pfandrechte geltend machen bzw. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen durchführen 

lassen, werden wir den Lieferanten für alle hierdurch entstehenden Schäden in 

Anspruch nehmen. 

 

§ 12 Gerichtsstand und Erfüllungsort 

 

12.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand sind Markt Erlbach. Wir sind jedoch auch 

berechtigt, den Lieferanten auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

 

12.2 Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäfts-

sitz Erfüllungsort. 
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12.3 Es gilt deutsches Recht. Das internationale Kaufrecht (CISG) und damit 

das UN-Kaufrecht findet ausdrücklich keine Anwendung. 

 

 

§ 13 Sonstiges 

 

13.1 Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zwecks Ausfüh-

rung des Vertrags getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. 

 

13.2 Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. 

 

13.3 Änderungen und Ergänzungen sowie Nebenabreden zu diesem Vertrag 

bedürfen der Schriftform. 

 

13.4 Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-

sam sein oder werden oder lückenhaft sein oder werden, so wird hiervon die Wirk-

samkeit der sonstigen Bestimmungen nicht berührt. An ihre Stelle treten die ein-

schlägigen gesetzlichen Bestimmungen. 

 

 

 

 

Stand: Juli 2008 

PadaLuma GmbH 


